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Lauterach, am 04.08.2025

Kirchstraße
Vorübergehende Sperre wegen Bauarbeiten

Verordnung
des Bürgermeisters der Marktgemeinde Lauterach in Anwendung der Bestimmungen des § 94d der
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960 in der geltenden Fassung (idgF) in
Verbindung mit der Verordnung des Gemeindevorstandes vom 18.12.2019 über die Übertragung von
Aufgaben vom Gemeindevorstand an den Bürgermeister (Übertragungsverordnung).

1. Gemäß §43 Abs. 1a StVO 1960 idgF, wird wegen Bauarbeiten die Gemeindestraße Kirchstraße 
von der Trafostation auf Gst .346 bis zur Einmündung in die Lerchenauerstraße östlich des 
Objektes Lerchenauerstr. 4 im Zeitraum von 18.08.2025 bis 06.12.2025 für den gesamten 
Verkehr, soweit möglich ausgenommen Anrainer, abschnittsweise gesperrt.

2. Es sind in allen Fahrtrichtungen unmittelbar vor der Baustelle die Verkehrszeichen nach § 52 Z 1 
StVO 1960 "Fahrverbot in beiden Richtungen" soweit möglich mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ und nach § 52 Z 14b StVO 1960 „Verbot für Fußgänger“ mit dem Zusatz 
„ausgenommen Anrainer“ auf zu stellen.

3. Der Geh- und Radweg Verbindungsstraße Lerchenauerstraße-Kirchstraße zwischen den 
Objekten Lerchenauerstraße 12 und 14 wird, soweit durch den Baufortschritt notwendig, für die 
Zu- und Abfahrt der Anrainer Lerchenauerstraße HNr. 14 außer Kraft gesetzt. Die 
entsprechenden Verkehrszeichen sind in diesen Zeiten abzudecken.

4. Das Fahrverbot mit dem dem Verkehr auf der Raiffeisenstraße im Bereich südlich des Objektes 
Bundesstraße 76 die Einfahrt in die L190 untersagt wird, wird, soweit durch den Baufortschritt 
notwendig, außer Kraft gesetzt. Die entsprechenden Verkehrszeichen sind in diesen Zeiten 
abzudecken.

5. Das Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge auf der Raiffeisenstraße wird, soweit durch den 
Baufortschritt notwendig, für den Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen außer Kraft gesetzt. Die 
entsprechenden Verkehrszeichen sind in diesen Zeiten abzudecken.
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6. Während der Nachtstunden sind beiderseits der Absperrung Signallampen anzubringen und 
einzuschalten.

7. Die Verkehrszeichen sind jeweils unmittelbar nach den o.a. Zeiten wieder zu entfernen bzw. ist 
die Abdeckung zu entfernen.

Der Bürgermei

Ergeht an:
1. Oberhäuser & Schedler Bau GmbH, Scheidbuchen 328, 6866 Andelsbuch - per Mail 

mit dem Auftrag, diese Verordnung entsprechend dem beiliegenden Bescheid nach den 
Regelplänen der RVS kundzumachen.

2. Sekretariat Abt. V, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel

3. Öffentlichkeitsarbeit, im Hause - per Mail
zur Kundmachung dieser Verordnung auf dem Veröffentlichungsportal

4. Bezirkshauptmannschaft, 6900 Bregenz - per Mail
5. Polizeiinspektion, 6923 Lauterach - per Mail
6. Gemeindebauhof - per Mail
7. RFL, 6800 Feldkirch - per Mail


